
 
 

Sammelschein 
Zusatzqualifikation „Deutsch als Fremdsprache/ Frühes 
Fremdsprachenlernen (Englisch/ Französisch/ Deutsch)“ 
 
Name, Vorname: _______________________________________________  
 
Geburtsdatum: ___________________ Matrikel-Nr.: __________________  
 
 
Studienelement 1 
Grundlagen 

SWS Art/ Titel der 
Veranstaltung 

ECTS-
Punkte

Art des Leistungs-
nachweises/ Note 

Unterschrift 
& Stempel 

Baustein 1 
Einführung in die 
Didaktik und 
Methodik des 
Deutschen als 
Fremdsprache I 

     

Baustein 2 
Einführung in die 
Didaktik und 
Methodik des 
Deutschen als 
Fremdsprache II 

     

 
Studienelement 2 
Didaktik & 
Methodik DaF 

SWS Art/ Titel der 
Veranstaltung 

ECTS-
Punkte

Art des Leistungs-
nachweises/ Note 

Unterschrift 
& Stempel 

Baustein 1 
Fähigkeiten 
mündlicher 
Kommunikation 

     

Baustein 2 
Fähigkeiten 
schriftlicher 
Kommunikation 

     

 
Studienelement 3 
Frühes 
Fremdsprachen-
lernen 

SWS Art/ Titel der 
Veranstaltung 

ECTS-
Punkte

Art des Leistungs-
nachweises/ Note 

Unterschrift 
& Stempel 

Baustein 1 
Fremdsprachen-
lernen in allen 
Fächern  

     

Baustein 2 
Zweitschrifterwerb 
 
 

     



 
 

 
 
 
 
Name, Vorname: _______________________________________________  
 
Geburtsdatum: ___________________ Matrikel-Nr.: __________________  
 
 
 Umfang/ Beschreibung ECTS-

Punkte
Nachweis Unterschrift 

& Stempel 
Praktikum 
„Deutsch als 
Fremdsprache“/ 
 
Praxisprojekt 
 
 

    

Fremdsprache 
 
 
 

    

 
 
 
 
Inhaltliche Vorgaben 
 
Die Veranstaltungen der Bausteine 1a und 1b sind Pflichtveranstaltungen. Baustein 1b kann nur 
nach oder parallel zu, jedoch nicht vor Baustein 1a belegt werden.  
 
Maximal 50% der Veranstaltungen können (nach Beratung) aus den Angeboten der Fächer 
Deutsch, Englisch und Französisch in den grundständigen Lehramtsstudiengängen oder aus 
vergleichbaren Angeboten anderer Studiengänge oder Bildungseinrichtungen anerkannt werden. 
 
2/3 der Veranstaltungen müssen DaF-spezifisch sein. DaF-spezifisch sind alle Veranstaltungen, 
die (auch) für die Studienelemente 1 und 2 ausgeschrieben sind. 
 
Das Praktikum muss in „Deutsch als Fremdsprache“ absolviert werden. Es soll einen Umfang von 
3-4 Wochen bei regelmäßigem, möglichst täglichem Unterricht nicht unterschreiten.  
 
Bei der Fremdsprache handelt es sich um eine (lebende) Sprache, die nicht die Muttersprache und 
nicht Schulsprache ist. Die Fremdsprachenkenntnisse sollen im institutionellen Kontext im 
Zeitraum von etwa einem Semester erworben werden und sich auf Niveau A1 GER (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen) befinden.  
 
 
 


